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Satzung 
 

 

 

 
§ 1  Vereinsname und Gründungstag 

 

1.  Der Verein führt den Namen „Ohne Qualm Pik 7 Pforzheim“ 

2.  Der Verein wurde am 1. April 1985 gegründet 

3. Der Skatclub ohne Qualm Ersingen fusionierte am 01.01.2013  

    mit dem Skatclub Pik 7 Pforzheim. 
 

 

 

§ 2  Zweck und Aufgabe 

1.  Zweck des Vereins ist die Pflege, Ausbreitung und Reinhaltung des 

     Skatspieles nach den Bestimmungen der Skatordnung des deutschen 

     Skatverbandes. 

2.  Die wichtigste Aufgabe ist die Werbung für das Skatspiel als Möglichkeit 

     sinnvoller Freizeitgestaltung und die Pflege der Kameradschaft im Verein. 

 

 

§ 3  Geschäftsjahr 

 

 Das Rechnungs- und Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 4  Mitgliedschaft 

 

1.  Erwerb der Mitgliedschaft: 

 

Mitglied des Vereins kann jeder Skatspieler werden, der  

- eine mündliche Beitrittserklärung abgibt und 

-     durch 75% der anwesenden Vereinsmitglieder aufgenommen wird. 

 

Mit der Abgabe der Beitrittserklärung erkennt das neue Mitglied die Satzung an und  

darf die Kameradschaft, sowie die Atmosphäre des Vereines nicht stören. 

 

Ehrenmitglieder werden von der Vereinsführung in Würdigung besonderer Verdienste 

ernannt. Sie sind von der Beitragszahlung befreit und haben alle Rechte der Mitglieder. 

 

2. Status der Mitgliedschaft 

 

             Es gibt passive und aktive Mitglieder. 

             Jedes Mitglied, daß den Verein innerhalb des DSKV vertritt, ist aktiv.  

             Alle anderen Mitglieder sind passiv. 
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3.  Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

-  für Mitglieder zum Schluß des Kalenderjahres durch Kündigung. 

-  durch Ausschluß auf Beschluß der Vorstandsschaft, wenn ein Mitglied die 

    Interessen oder das Ansehen des Vereines nachweislich verletzt. 

-  durch Tod des Mitgliedes. 

 

 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 

 

1.  Der Mitgliedsbeitrag wird von der Vorstandsschaft festgesetzt. 

2.  Der Mitgliedsbeitrag ist von den Mitgliedern jährlich zu Beginn des Geschäftsjahres 

     zu entrichten. 

3.  Im Falle eines Ausschlusses werden im voraus entrichtende Beiträge 

     nicht erstattet. Es besteht auch kein Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 

 

§ 6  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied hat das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen. 

Jedes Mitglied hat ein Antrags- und Stimmrecht bei der Hauptversammlung 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Satzung des Vereines sowie die Beschlüsse der  

Vorstandsschaft zu befolgen. 

 

 

§ 7 Vereinsleitung/Vorstand 

 

1.  Die Geschäfte des Vereines führt der Vorstand. 

     Er besteht aus: dem Vorsitzenden 

                             dem 2. Vorsitzenden 

   dem Kassierer 

   dem Spielleiter 

   dem Schriftführer 

   dem Internetbeauftragten (IB) 

 

2.  Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 2 Jahre. Die Wahl erfolgt 

     auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Vereines. 

3.  Über die Sitzungen der Vereinsleitung sind Niederschriften anzufertigen. 

 

 

§ 8 Kassenprüfer 

 

1.   Die beiden Kassenprüfer haben mindestens einmal jährlich die Kassenführung  

      zu prüfen und bei der Jahreshauptversammlung mündlich Bericht zu erstatten. 

2. Die Wahl der Kassenprüfer erfolgt jährlich durch die Vereinsmitglieder.  

3. Die Kassenprüfer dürfen nicht der Vereinsleitung angehören. 

 

 

§ 9  Mitgliederversammlung 

 

1.   Die Jahreshauptversammlung findet jährlich nach Ende der Spielzeit statt. 

2. Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung durch den Vorstand 

ist jederzeit möglich. 
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3.   Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß, unter Einhaltung einer 14-tägigen  

      Frist, einberufen werden, wenn mind. 30% der Mitglieder einen schriftlichen Antrag an  

      die Vereinsleitung stellen. 

 

 

 

 

§ 10 Auflösung 

 

1.  Über die Auflösung des Vereines beschließt eine Mitgliederversammlung, 

     die eigens zu diesem Zweck einberufen werden muß. 

     Der Auflösungsbeschluß bedarf einer Mehrheit von 75% der Stimmberechtigten. 

2.  Im Falle der Auflösung des Vereines ist sein Vermögen durch den scheidenden Vorstand  

     einer Wohlfahrtseinrichtung zuzuführen. 

 

 

§ 11  Satzungsgültigkeit 

 

  Mit dem Beschluß der vorliegenden Satzung am 01.01.2017 verlieren alle vorhergehenden  

 Satzungen und Satzungsänderungen ihre Gültigkeit. 

 

 

 

§ 12 Sonstiges 

 

Aktuelle Beiträge, Startgelder, Gelder für verlorene Spiele und die Einzelheiten 

der Spielabende und der Vereinsmeisterschaft werden im beigefügten  

Beiblatt „Spielmodus“ erläutert. 


